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Berlage

Bemerkungen über die Wahl des Grafen Günther von

Schwarzburg zum Römischen König.

Z. i.

^ie Behauptung des Onuphrius Panvinus , des Se^
rarius und anderer Schriftsteller, * daß Günther in Aachen
wirklich gekrönt worden, ist nicht erwiesen. Das Lüi-ou.

erwähnt dieser Krönung nicht. . Jovius  spricht richtig
zweifelnd von derselben und Latomus  sagt geradezu: Kä oo-
rowaiii kcAiii et Iinperii ?!o/! pervswit. ^ Der Förmlichkeit
entsprechend, die Kaiser Heinrich 2. eingeführt, schrieb und
nannte sich Günther daher nur Loirmnoruirr K.ex veinpor KuZn-

stus , Günther von gotis gnaden Römisch' König zu allir zithe
eyn Mer' des heylich'n richs. ^

Wenn Einige Günthern nicht in die Reihe der Römischen
Könige oder Kaiser stellen, wie dieses bereits Latomus be-
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merkt ( liea ponitnr in linea kssunr SSW Imperatorwin ) , so

muß diese Ausschließung der Parteilichkeit für Karl oder der

Nichtkenntniß des wahren Wahlhergangs zugcschrieben werden.
Der Grund des Latomusr Aanr LIectores eaetorl Csrolnm IV,

«lexerunt , beweist gar nicht.

8- 2 . ^

Wer wählte Karl/  und kann diese Wahl als eine voll¬

kommen gültige  betrachtet werden?

. Papst Klemens 6. befahl ^ den- Churfürsten , noch wahrend

Kaiser Ludwigs Leben , einen anderen Kaiser zu wählen . Woll¬

ten sie seinem Befehl nicht gehorchen , dann , drohte er , würde

der heilige Stuhl selbst , von dessen Inhaber das Recht und die

Befugniß zur Wahl des Reichsoberhauptes auf die Fürsten über¬

tragen werde , für eine zweckdienliche Ernennung sopgen. ^ Der

Churfürsi von Mainz , Heinrich , der in Kaiser Ludwig den ein¬

zigen rechtmäßigen Herrn des Römischen Reichs anerkannte und

verehrte , ließ sich durch keine päpstliche Drohungen verleiten,

eine andere Wahl vorzunehmcn . Ein neuer Gewaltstreich ent-

sezte ihn , sobald seine Gesinnung von dem Papste geahnet ward,

seiner Würde , Und, Hegen das Versprechen , dein heiligen Bater

und seiner Partei  in der Ausführung ihrer Plane behülflich

zu sein , verlieh man das Erzbisthum einem Jüngling , dem

Mainzer Kanonikus , Gerlach , Grafen von Nassau . Der Be-



günstigte hielt bereitwillig das gegebene Wort . Karl ' s übrige

Wähler waren Herzog Rudolph von Sachsen - Wittenberg und

Walram , Erzbischof von Köln (beide erkauft )-, Balduin

von Trier , und Karl ' s Vater , König Johann von Böhmen . Der

Markgraf Ludwig von Brandenburg wurde durch einen päpstli - .

chen Machtspruch für gar nicht daseiend erklärt . ^ Statt seiner

nennt eine Urkunde ^ der Herzoge von Sachsen , Rudolph des

Jüngern üüd Otto ' s , „ Voldcmarn , Margravcn zu Branden -'

bürg " ( d. h. den Müller oder Bäcker , der , von Karl und sei¬

nen Freunden unterrichtet , die leichtgläubigen Fürsten und die

Bewohner der Mark tauschte ) . Das ganze Wahlgeschäfft ward

als Geheimniß behandelt . ,Zu Rense versammelten sich die Chur¬

fürsten und machten die päpstliche Wahl bekannt . Mehr konn¬

ten sie nicht ; denn daß Karl  der Erfahrne sei und sein solle,

war ihnen zugleich mit dem Befehl zur Wahlvollziehung gehörig

angedeutet.

Die meisten Reichsstande huldigten mit Unwillen ober gar

nicht dem' Pfaffenkaiser , wie sie Karl genannt haben sollen ; eine

große 'Zahl , alle Städte und Herren von dem Rhein und von

Schwaben und Franken , wie Königshoven  sagt , blieb treu

dem wahren Kaiser und erklärte frei : sie wollten sich an Karls

Erwählung .und des Papstes Briefe nicht kehren . ^ Rur Eine

Stimme war im Reiche über die Ungültigkeit des Wahlverfah¬

rens . Karl sollen die Urheber der Nürnberger Unruhen , als
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den „ BöhmischenTyrannen " dem wahren Kaiser leNtgegenge-
stellt haben. ^

§. 3.

Karl war also in dem Augenblick, als Ludwig's Tod er¬
folgt , nicht rechtmäßig und ordnungsgemäß erwählter Römischer
König. Denn nur der Papst hatte erklärt : das Reich sei erledigt;
hie Churfürstcn waren zum Theil bereitwillig genug, diese Erklä¬
rung nachzusprcchcn. Kaiser Ludwig war nie von ihnen förmlich
des Reichs entsezt; so lange er lebte, war das päpstliche: Va-
cat Imperium ! eine Unwahrheit. Hätten nach dem Absterben
des Kaisers einige Churfürsten Karl erwählt und gekrönt, so
wäre er jczt Kaiser, Günther , von andern erkohrcn, sein Ge-
genkaiser und im Reiche eine zweispaltige Wahl gewesen. Aber
auf den wirklich erledigten Thron beriefen die, denen allein die
Chur zustand, ( Klemens mochte nach Römischer Ansicht und
Deutung ein Bcstätigungsrecht besizen, ein Wahlrecht gebühr¬
te dem Papste nicht; ) nicht den Böhmischen König Karl , dessen
Wahl bei Ludwig's Leben gerade deshalb für nicht gültig geach¬
tet wurde, sondern zuerst den König Eduard von England,
dann den Markgrafen Friedrich von Meissen, und, als beide die
Krone gusschlugen, den Grafen Günther von Schwarzburg.
Welch eine richtige Ansicht Günther von den Pflichten der Chur¬
fürsten hatte , ist in seiner Lebensgeschichte gezeigt. Nur unter
der Bedingung , daß sie , an dem gewöhnliche» Wahlorte ver-
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sammelt , erklärten : vsoars koguuui er Irnxsrinrn , wollte er

Kaiser werden . Die Erklärung wurde feierlich gegeben.

§- 4 -

, Willkührlich , ohne daß die Reichsstande ein freies Urtheil

über ihre Wahlfähigkeit gehabt , nahmen die von Klemens an-

gestiftcten Fürsten die Handlung vor . Anders verhielt es sich

jezt . Die Chronisten sagen ausdrücklich : cs seien auser den

vier Churfürstcn noch viele andere lVobiles oder Lsronee in

Frankfurt versammelt gewesen , die den Ausspruch gcthan : dis

Wähler wären vollkommen befugt und ihre Zahl hinreichend,

tinen Römischen König zu wählen . " Dieser Ausspruch war

um so notwendiger , da der alte Streit zwischen den Sächsi¬

schen Linien noch nicht entschieden worden . Ueber Ludwig ' s von

Brandenburg wohlbegrnndetes Wahlrecht konnte kein Zweifel

herrschen ; denn dem Pseudo - Waldemar kam überall kein

Recht zu.

Daß unter Lsrones , und Kiobiles im Mittelalter oft auch

Fürsten und Grafen verstanden wurden , erhellt und ist bekannt

aus vielen Stellen der Urkunden und Zeitbücher ; so werden der

König von Böhmen , der Herzog von Oesterreich und andere

Fürsten , Daroirsr Llernanrüss , der Pfalzgraf bei Rhein , blv-

Kiiis , genannt.

Den Fürsten stand aber unbezweifelt vor der goldenen

Bulle Kaiser Karl 's ein nicht unbedeutender Einfluß auf die Kö-
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nigswahl zu; Wenigstens Widerspruch . war ihnen gewiß ver¬

gönnt . Bei der Wahl Adolph ' s von Nassau und Heinrich des

Siebenten erschienen rnulti priucipes , tarn spiritales ^uana se-

cuiarss und kriucipos Nectores regni inulticxuo alii ^ rüic/pss

iVoir ^ 7ne totius Aiouiauiae.

8- 5-

Graf Günther eignete sich vor vielen Anderen zum Ober¬

haupte des Reichs. Selbst den Forderungen der goldenen Bulle,

wäre sie damals schon vorhanden gewesen , hätte er vollkommen

entsprochen . Denn wer war mehr denn Günther ein Korno ju-

stus , Konus et utilis ? ^

Ueberdies besaß er bedeutendes Tand - und Geldeigenthum.

In unzähligen Fehden hatte er sich eine genaue Kenntniß der

Scharkunst erworben , und seine offenkundige Tapferkeit machte

ihn zu Karl 's Gegner — dem nichts furchharer war als beherzte

und kampflustige Männer — besonders geschickt.

Daß der Graf  Günther mit Adolph von Nassau und

Rudolph von Habsburg gleiche Ansprüche auf Deutschlands Kai¬

serkrone hatte , bedarf übrigens keiner Beweise.

8. 6.

Günther war von der Mehrzahl der Wähler erkieset ; ein

wichtiger , entscheidender Umstand . Heinrich von Mainz war
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zwar seiner erzbischöflichen Würde beraubt , allein er blieb den- '

noch immer rcchtmäsiger Churfürst . Der Entsczung fehlte jeder

Nechtsgrund ; Heinrich selbst widersprach derselben förmlich , und

der Graf Gerlach von Nassau gelangte während des Erzbischof?

Lebenszeit nie zum alleinigen Besiz des Stiftes . Alle seine

churfürstlichen Handlungen , und so auch die Wahlausschreibung

zu Karl ' s Gunsten , waren verfassungswidrig und ungültig,

Gegen Sachsen - Lauenburgs Churrecht sind Zweifel er¬

regt . " Allein die versammelten krincipsr hatten dem Herzog

Erich die Führung der Churstimme feierlich zugefprochen. "

Karl 's spätere , gewiß nicht unparteiische , Entscheidung in der

goldenen Bulle kann natürlich nicht in Betrachtung kommen.

Günther hätte unleugbar die meisten Stimmen für sich

gehabt, , wenn Karl 's Wahl auch gültig gewesen , und dieser Um¬

stand hatte für ihn entschieden,

' S- 7-

Der Inhalt der beiden Urkunden 26. Und 34. verdient

eine genauere Erörterung . In der ersten , dem Ausschreiden

des Erzbischofs Heinrich von Mainz , in welchem er den Wahl¬

tag bestimmt und den Mitwähler , den Churfürsten Balduin von

Trier , einladet , heißt es ausdrücklich : ob er komme oder nicht,

sei gleichgültig ; Heinrich werde dennoch mit den erschienenen

Churfürsten mit Festigkeit zum Werke schreiten ; Abwesenheit
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ober Nichtachtung seines Ausschreibens von Seiten irgend eines

Wählers solle durchaus kein Hinderniß sein. — Alles war also

geschehen, um im Voraus jede spätere Einrede zu entkräften.

Die zweite angeführte Urkunde enthält gleichfalls einige

der Beachtung würdige Stellen . Es heißt in derselben nämlich:

Auser den hinreichend Bevollmächtigten der Durchlauchtigen Für¬

sten , Erich des Aclteren und Jüngeren , Herzogen von Sachsen,

dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg , den beiden Pfalz¬

grafen bei Rhein , Rudolph und Ruprecht , Herzogen von

Walern , wären zwar keine andere Wahlherren in Person er¬

schienen oder durch Abgesandte , vertreten . Sie wären jedoch ge¬

hörig geladen , und es habe daher ihm , dem Churfürsten Hein¬

rich , und seinen anwesenden Mitchurfürsten die vollkommene

Macht zugestanden / einen tauglichen Mann zum Römischen Kö¬

nig zu ernennen und zu wählen , indem die Stimmen der abwe¬

senden , obgleich gerufenen , Churfürsten , hinsichtlich dieser Chur,

verwirkt und gänzlich nichtig seien. — Günther wäre erwählt

einstimmig , einträchtig , nach Herkommen und Gesez , ohne an¬

dere Beweggründe und blos um Gottes Willen , d. h. ohne Be¬

stechung.

Erläuterung bedürfen diese Stellen nicht ; sie geben solche

vielmehr.

Beiläufig mag es bemerkt werden , daß der Verlust der

Wahlstimmen beim Ausbleiben durch die g. B . bestätigt ist . **
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Z. 8.

Auch darin / daß König Günther die Deutsche Krönung

nicht erlebte , darf man keinen Grund gegen die Gültigkeit und

Nechtmasigkcit seiner Königswürdc suchen. Denn es ist hinläng¬

lich bekannt , daß sie mehr ein auserwesentliches , als ein we¬

sentliches Erforderniß war und eigentlich nur diente , die Er¬

wählung und Uebergabe des Reichs gleichsam bildlich zu er¬

neuern , das Ansehen des Erwählten durch diese feierliche Hand¬

lung - zu befestigen und ihn öffentlich darzustellcn . Oberhaupt

des Reichs war er durch die Wahl geworden , und hatte mit und

in derselben alle kaiserliche Gewalt bekommen ; was also hatte

ihm die Krönung noch geben können ? ^

Nach dem neueren Staatsrechte Deutschlands fing ja be¬

kanntlich auch die Reichsregierung nicht erst mit der Krönung,

sondern sogleich nach Beschwörung der Wahlkapitulation an . ^

§- y-

Karl , obgleich er sich Römischer König nannte , gestand

gegen seinen Willen durch die Schritte , die er that , um Len

König Günther , zum Vergleiche und Verzichte aus das Reich zu

bewegen , die Rechtmäsigkeit des gegnerischen Besizes der könig¬

lichen Würde.

Wenn gleich vorzüglich , doch gewiß nicht Kampfscheu

allein , sondern auch die Ueberzeugung , daß von den Fürsten,
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und noch vielmehr von den Bürgern der Reichsstädte, nur König
Günther als ordnungs- und gesezmäsig erwähltes Reichsober¬
haupt betrachtet wurde, und ihren Huldigungen, wenn solche
erfolgt, nicht zu trauen sei, erweckte in Karln den Entschluß,
dem Sterbenden sein Recht für bedeutende Summen und unter
Bedingungen abzukaufen, die er, hätte er sich selbst für den
wahren, Günther für den Afterkönig gehalten, nimmer zuge¬
standen haben würde. Die stolzen Worte des Sühnbriefes,
Günthern sei das Alles versprochen, „ um daß er sein Diener
worden," sind blos Worte.

§. io.

Die Anhänger Karl's und Vertheidiger- des päpstlichen
Verfahrens haben es-sich viele Mühe kosten lassen, den Frevel
(wie sie meinen) , gegen einen vom Papst gewählten König
aufzutreten, mit recht grellen Farben zu malen, und ihre Ge¬
mälde sind hernach gebraucht, die Behauptung von der Ungül¬
tigkeit der Wahl Eünther's zu beglaubigen. Statt vieler ande¬
rer Stellen mag hier eine aus den Jahrbüchern des Odorikus
RgynaldUs  stehen. Er nennt Günther einen verwegenen,
von Ehrgeiz angeschwellten, kstets schlagfertigen Mann. „ In
seinem Stolze über die erhaltene Herrschaft, heißt es ferner,
war Günther so frech, daß er sich vermaß, den Römischen Kö¬
nig Karl vom Throne zu stoßen und den Ort , welchen Karl den
Gelingen als Waffenplaz bezeichnet, seinen Freunden zum Tur-
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w»sr bestimmte . Aber bald ward ihm , gleich einem Theater¬
könig , der Purpur genommen , und seine Menschenblut zu ver¬
gießen stets rüstigen Hände , die unrechtmäsiger Weise das Rö¬
mische Sceptcr ergriffen , wurden Lurch Gottes gerechtes Gericht
gelähmt . Wer sieht nicht auf den ersten Blick , daß hier nur
die Leidenschaft spricht?

Z. ii.
In der Lebensbeschreibung sind mehrere Urkunden ange¬

führt , die als hinreichende Belege dienen , daß König Günther
während seiner kurzen Negierung Handlungen vorgenommen , die
nur aus königlicher Machtvollkommenheit geschehen konnten . Es
würde schon genügen , blos an das kraftvolle , was der edle Fürst
dem Reich und der Christenheit einst hatte werden können , herr¬
lich beurkundende Edikt gegen die päpstliche Tyrannei , das in
Frankfurt an die Kirchthür geheftet , zu erinnern . Mein
alle übrige Urkunden ^ sind gleichgültige Beweismittel . Beson¬
ders merkwürdig in staatsrechtlicher Hinsicht ist der Schuz - und
Westatigungsbrief an das Kloster Arnsburg , 22 Die Grafen von
Solms machten zwar stets Einwendungen gegen den Inhalt , -
aber nie zogen sie die königliche Gewalt des Ectheilers in Zwei¬
fel . Kaiser Leopold hat den Schuzbrief anerkannt und bestätigt . ^

§. 12.

Die späteren Kaiser haben überhaupt nie Bedenken getra¬

gen , König Günther als .einen Borfahren im Reiche zu betratst-
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tcn. Der  kaiserliche  Historiograph,  Cusxinianus,  in

seinen Biographieen der Cäsaren und Römischen Kaiser , führt

König Günther , wie bereits im ersten Abschnitt bemerkt ist , in

der Kaiserreihe auf . Kaiser Leopold , der dem Grafen Christian

Wilhelm von Schwarzburg - Gondershausen den 22 . December

ibyi die ausgezeichnetsten Borrechte  crtheilte , und den

Z. September 1697 ihn in den Reichsfürstenstand erhob , erwähnt

in beiden Urkunden Günther ' s als Römischen Kaisers.

In dem Privilegium2 * heißt cs : „ Wann Wir nun gnä¬

diglich angesehen , wahrgenommen und betrachten , die vortreff¬

lichen und hochersprießlichen Dienste , so das uralte herrliche Ge¬

schlecht der Grafen zu Schwarzburg und Hohnstein (deren

einer auch zu hohen Kaiserlichen Würden erhoben

worden)  geleistet u . s. w. " Und in dem Fürstenbriefe : ^

„Wenn Wir denn glaubwürdig erinnert worden , auch Selbst

eigentlich befinden , daß das Haus , Name und Stamm der

Grafen zu Schwarzburg und Hohnstein eines von denen ältesten

Gräflichen Häusern im Heil . Reiche sey , wie denn aus dem¬

selben einer zur höchsten Kaiserlichen Würde er-

tvehlet  u . s. w. "

Als Kaiser Joseph  den 2. Junius 1710 den Grafen Lud¬

wig Friedrich von Schwarzburg - Rudolstadt zum Reichsfürsten

ernannte , wurden r» dem kaiserlichen Briefe ^ dieselben Aus¬

drücke gebraucht.



Schriften ^über Günthers Wahl.

Michael Hörnlein ', auSs Rudolstadt ( gestorben -daselbst

170z als Dvctor der Theologie und Generalsuperintendent ),

Verfasser , verschiedener Schriften , hat 1672 als Mitglied einer

gelehrten Gesellschaft zu Jena ( er hielt dort Vorlesungen ; ) eine

kurze Erörterung des Umstandes , daß Günther in LcdraUsrl

VadnI . vdronol . falsch aenrulus Iinparii Oaroli IV . genannt

werde / ausgcarbeitet . Er widerlegt ( freilich mangelhaft und

in manchem Jrrthum befangen ) die Behauptung , daß K . Gün¬

thern kein Plaz in der Reihe der Römischen Kaiser und Könige

gebühre . Unter andern sagt Hörnlein : vudiniw nnllnrn

ert , euna injusts vooari aoiiruillin , gmi rite elsctiis est cta.

Oiaie nori slectus est ad omniin § dlleatoridus ? Hasp . dllaetur

eet ad Heinr . lVIoZ. Unäolpdo ? alat . dlriao Lax . et Uallov.

Lranll . d . e . a plnridus et prascipuis isto tsmpora . Auch die

Kürze  seiner Regierung könne der Rechtmasigkeit nicht scha¬

den , u . dgl . m.
sr
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S . das handschriftlicheLUruin ssn Vrotocollur» srnäitas

enjusSam Sociotatis etc. aus der von Uffe n b a chi schen

Sammlung , im Besize der Hamburger Stadtbibliothek , k'olio.—

Bergl . t ". tV. l/tric/r kroZr .: An 6 >uitiisrus 5clievareburgious
. Ikomernoruni Iinxsrntor nemulus Iiripooii kuorit ? Ituctvlst.

1749. 4. ( i Bogen. ) Noch ausführlicher ist die Rechtmäsigkeit
der Wahl Günthers erwiesen in K. A. F. von Wurmb ' s (un¬

ter L. F- Cellarius  Borsize vertheidigten) Abhandlung:

(^uaostionos aä kistoriam et jus nntuoao s^cctantcs . ( lsiiss

1776. 3- 32 Seiten . ) I 'des. I . Letruiaô bll-'Arcun-r

vere ei isAaii rnocko r',r tle § e»r tlorrranonum e/ectuur e; ;e , ne-

§a,i no/r potent , x . 7— IZ. Uebrigens bemerke ich dankbar,

daß in den obigen ZZ. die. Andeutungen A. F. Glafey ' L in

seiner Historin Lsrnianiss xolornicn u. s. w. Franks, u. Leipz.

1722. 4. S . 435 — 438. von mir benuzt worden sind. Mit

denselben stimmt Fäsr  in vielen Punkten überein ; den dritten

Abschnitt seiner trefflichen Abhandlung über die Geschich¬

te des kaiserlich königl . Hauses von Luxenburg

im Geschichtsforscher  Th . 7. S . 99 ff. konnte ich erst nach
Wollcridung meiner Arbeit vergleichen.



Anmerkungen,

H

1. I . L. Hess - S . 50.

2. ,S . 247.

3. Die Urkunden ZZ> 37. 41, 42. 4z. ( Bei Fovius  p . 331. ist
kn dem Abdruck wohl ein Schreib - oder Druckfehler Ursache des
„Kayser . " )

4. Lernr «nm,r 6 -'§ai x. 13g: LIectoribus Irnxerii xraecoxit,
ui. in Lexem eligerent Uar-olum - sell, sezt der freimüthige
Chronist schlau hinzu, Iiaec xotius xnto conüctL esse. Hernach aber heiß¬
es wieder Ausdrücklich manllato La/)ae tzleotus.

Z. S . den Schluß n. 8- ber Bannbulle vom 13. April 1Z46 in Lax -i
nal-li 4 nriLl. 1 . XVI. all a. IZ4S. n. Z—g. Den 22. desselben Monats
erfolgte darauf im Gemache des Papstes die förmliche Verabredung mit
Johann und Karl.
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6. S . das Schreiben an die Churfürsten ( „ Oternrn cnrn lVlarcbio-
ustus LranLenbrirgeirsis vacaverit ciiutins et säbuc vaesre nvscatur
etc . " ) in Ka>n->läi Knnal . I. c. ks. g — 11.

7/ Urkunde Z8.

z. Königshoven  S . rzo. §. L6V. und Anmerkung sie. zur drit¬
ten Abtheil, des zweiten Abschnitts.

9. Die Urheber schrieben an die Burggrafen von Nürnberg , Johann
und Albrccht, xriä . IlsIenL. n„g. izgg (wenn anders die Urkunde acht ist):

turn accoxirnns, und bitten , sie dem wahren Kaiser zu empfehlen. Kl-i-
2terlein l . c. x . : : 2.

10. Königshoven  S . IZZ. ?. MX . : Do wart im ( Karin ) ge¬
feit heimeliche das die kurfürsten sprechend, sü woltcnt künig Edewart von
Engellant an das rich welen. wan dis Karlen walunge were nüt gut . fit
sü geschehen were do tkeyser Ludewig noch do lebete.

12. slbrnn. 5. I' ekri eol. ZVI. u. col. zig. vergl. lUrnczen kraek. I 'oml
HI . »<l »' 0. IX. Bis in das izte Jahrhundert wurde das Recht der Mit¬

wahl auch von den kleineren Rcichsfürstcngeübt. S . E . Löscher ' s Ein-
teit. zur bislor. ineü. aovi, hinter seiner Historie des röm. Huren - Regi¬
ments (Leipz. 170g. 4. ) S . 281.

IZ. -I. u . cax. II. §. ! . Fäsi ' s Worte (Geschichtsforscher 7r Th.
S . 106. ) mögen hier einen Plaz finden: „ Günther , Präs zu Schwarz-



245
bürg in Thüringen , einer der größten Feldherr» des Kaisers Ludwig, be¬
saß alle Eigenschaften, durch welche ein teutscher Kaiser seinem Thron
einen Glanz geben kann; als ein Herr von fünf und vierzig Jahre » ver¬
einigte er, in seiner Person ein großes Maaß von Klugheit und Tapferkeit,
und, — welches diese Tugenden noch weit ubertrifft — er besaß viel Kroß-
muth und Redlichkeit: aber — es fehlte ihm an Macht. " Wären die
Freunde nur treu geblieben, würde dieser von Fast gerügte Mangel
Günthern wahrscheinlich nie nachtheiliggeworden sein.

14. Bergl . Anmerk. LZ. zum zweiten Abschnitt, Abth. III.

Schreiben des Erzbischofs von Mainz an die Reichsstädte und dessen

16. ,4. L . Lag . I . §. LZ. und die Intern intimutionis cnx . XVIII.

17. Die richtige Ansicht des Limn-r-u- I . V. Imp. Horn. I .. II. e. IV.
n . Zg.

18. Capitul. v. 1711. Art. zo. §. 6. : Auch ehe wir solches gethan
<die Cap. beschworen haben) uns der Regierung nicht zu unterziehen.

Ig. Annal. uct ->. ,z4g. n. 12. In gleichem Tone spricht llvburl. Lal-

^ur-llibur creutrrs est ; nibil turnen irr üuroium , pro guo Leeiurn xrr§»
nubut , urrt vis Lut iniiärue xotuerrrut eie.

ro. Urkunde 40,

»1. Die Urkunden 41. 4L. 45.
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Beilage L.

Beitrage zu einer Darstellung " des Schwarzburgischen

Neichspfandschaftswesens.

Z. i.
(§ s ist bereits in den Anmerkungen zur Lebensgeschichte König

Günthers erwähnt worden , daß die Reichsstädte im Mittelalter

von den Kaisern oft als Pfand für schuldige Geldsummen an die

Gläubiger versezt wurden . Auch andere Reichsgüter traf , wie

aus vielen Beispielen bekannt , nicht selten das Schicksal solcher

Verpfändung.

Der Gegenstand von den Reichspfandschaften , der jezt

wohl nur in historischer Hinsicht noch Beachtung verdient , ist

unter den älteren Deutschen Rechtslchrern , namentlich von dem

jüngeren Johann Strauch ! und von Nicolaus Hie¬

ronymus Gundling ^ behandelt . Der erste hat zu erwei¬
sen gesucht , daß vor Kaiser Karl 's 5 . Zeiten es in der Kaiser



Willkühr gestanden , Reichseigenthum zu verpfänden . Gund-

ling  meint , entweder ein ausdrückliches Gesez oder die Herr- .

schenke Gewohnheit habe schon vor dem genannten Kaiser die

Veräußerungen aller Art der Reichsgüter untersagt.  Freilich

hatten SUldolph , Ludwig der Baier , Wenceslaus und Andere

oft dergleichen verpfändet , verschenkt , verkauft ; es seien diese

Veräußerungen zwar vielen Fürsten des Reichs ersprießlich gewe¬

sen und sie dadurch zu größerer Macht gelangt ; doch immer

wäre bei solchem Verfahren gegen Recht und kaiserliche Pflicht

gehandelt . ? Aber an ein verlegtes Recht ist hier schwerlich zu

denken ; unweise , das muß man einräumen , gegen ihren eige¬

nen Bortheil spielten die Kaiser das Reichseigenthum in die

Hände der Fürsten , die , klüger als sie , es nicht so leicht wie¬

der fahren ließen . Heftig mißbilligten daher spatere , weisere

Kaiser die leichtsinnigen Alienationcn . Vorzüglich war Karl 4.

häufig der Gegenstand ihres Tadels . So wird von Maximi¬

lian I . erzählt , * daß er ihn nicht Kaiser und Mehrer , sondern

Verschleuderer des Reichs , nicht Vater , sondern Stiefvater

Deutschlands , einen zweiten Craffus genannt , daß er von ihm

gesagt habe : nie hatte im Reiche eine verderblichere Pest gewü-

thet , weil Karl so viel Eigenthum desselben veräußert , das

Königreich Arelat verschenkt , ^ und , wäre nur ein Käufer ge¬

funden , das heilige Römische Reich selbst würde losgeschlagen

haben.
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. 8- 2. - '
Und in der Lhat übertraf Kaiser Karl , dessen Verdienste

«m die Feststellung einer Verfassung durch die goldene Bulle in

der Geschichte des Vaterlandes stets mit gerechter Würdigung

herauszuheben sind , alle feine Vorfahren in dem willkührlichen
Schalten mit den Reichsgütern ; denn der Churfürsten Wills-

briefe waren leicht zu erhalten . Wenigstens hätte Karl sich die

Einkünfte aus den Reichsstädten zu erhalten suchen sollem Aber

auch ihrer schonte er nicht . ° Manche Reichsstädte hatten sich

von früheren Kaisern und von Karln selbst Schuzbrisfe zu ver¬

schaffen gewußt , in welchen ihnen versprochen wurde, , daß ste¬
ine von Kaiser und Reich sollten veräußert oder getrennt wer¬

den. So ertheilte König Wilhelm 1254 der Reichsstadt Frank¬

furt einen solchen Brief ; ^ Richard gab sein Wort , die genann¬
te Stadt nebst Friedberg ^ Wezlar und Gelnhausen sich und dem

Reiche unmittelbar zu erhalten . ^ Kaiser Ludwig bestätigte diest
Privilegien . * Doch Karl achtete sie nicht»

§. 3l

Unter den älteren Germanisten herrschte die Meinung : den

-Pfandinhaber sei Eigenthümer der verpfändeten Sache . Auch

Strauch und Gundling  stimmen ihr bei . Aus dem alten,

lange nicht mehr allgemein geltenden Rechtssprichworts : „ Hand

muß Hand wahren, " und dann hauptsächlich auch aus dem Um¬

stande , daß die verpfändeten Rcichsgüter gewöhnlich in den
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Händen der Pfandinhabcr uneingclöst verbliebe » , hatte man die

'falsche allgemeine Regel gebildet . Es ist zwar unleugbar , daß

solcher Eigenthumsübergang oft Folge der Verpfandungen gewe¬

sen ; aber entweder waren den Pfandkontrakten deshalb eigene

Bestimmungen hinzugefügt , welche die Natur des Gcschäfftes in

Etwas veränderten , oder ( der gewöhnliche Fall ) es wurde die

Einlösung  unmöglich ^ — Es ist oben bereits angedcutet,

daß die Verpfandung der Reichsgüter , hergebrachten , wohlerwor¬

benen Rechten unbeschadet , geschehen konnte , und die Reichs¬

städte dadurch ihre Unmittelbarkeit nicht verloren , wenn sie die¬

sen Verlust auch oft befürchteten . Karl sagt ausdrücklich in sei¬

ner Verpflichtungsurkunde -, gegen Friedberg : „ und füllen und

wollen — alle ihr Freiheit und Gewohnheit , alt und newe , wie

sie die hergebracht haben , schirmen und schüren , gleicher weiß,

als sie unvcrpfant und unvcrsatzt , ledig an Uns und dem Reich
weren . " "

§. 4>

Rach diesen wenigen Vorbemerkungen mögen hier nun

einige Nachrichten von dem späteren Schicksale der von Karln

an König Günther verpfändeten Reichsstädte , namentlich Fried¬

bergs und Gelnhausens , folgen . Ein von Herrn Professor

Hesse  mitgetheiltes Verzeichniß verschiedener , die Schwarzbur¬

gischen Reichspfandschaften betreffender Urkunden, ! die sich im

Original in dem F . Schwarzburgisch - Sondershäusischen , und in



Abschrift in dem F . Rudolstädtischen Archive befinden , ist benuzt
worden.

Als König Günthers Sohn 1357 starb , kamen , vermöge
einer Erbvcrbrüdernng zwischen ihm und den Grafen Heinrich
und Günther , seinen nächsten Agnaten , mit der Herrschaft , den
Gütern und Lehen , auch die Pfandschaftcn an sie. Am St . An¬
dreas - Abend entsagte Elisabeth , König Günthers Gemalin,
nebst ihren Töchtern , allen Ansprüchen an dieselben . ^ izgy
schlossen die Greffen zu Hohnstcin mit den Grafen Heinrich und
Günther von Schwarzburg , am Montage nach Petri und Pau¬
li , ^ ^ nen Vergleich wegen der Reichspfandschasten . ^ Im
folgenden Jahre wurde Karl gcnöthigt , in einer besonderen
Urkunde ( Maynz am Sonnabend nach Francisci ) den genannten
Grafen von Schwarzburg für die 2voc>o Mark noch die Zölle zu
Mainz nnd Oppenheim zu versezen. Der Mainzer Rath über¬
gab den Zoll am Freitage vor St . Gallen ; eine ähnliche ge¬
meinschaftliche Ueberlieferung findet sich von Mainz , Worms
und Spei  er . ^

Der Römische König Wenzel scheint wahrend der Jahre
iZy8 und izyy mit den Grafen in bedeutenden Geldverhältniffen
gewesen zu sein ; Benesch von Chusink ward Donnerstags vor
Laurentien iZyg angewiesen , ihnen 6000 Dukaten von den Mai¬
ländischen Gefällen zu- bezahlen , und Wenzel stellte zu Prag iZyy
am Mittwochen nach Lrinit . eine Obligation über üooo Rhein.



Gulden aus . ^ Die ReichSpfandschaften waren ohne Zweifel

mehr oder weniger die Veranlassung der Verbindlichkeiten . Der

verpfändete Rheinzoll führte übrigens in dein folgenden Jahr¬

hundert manche Mißhclligkeitcn zwischen dem Schwarzburgifchen

Hause und anderen Herren herbei ; .so erzählt Jovius,  und

ist aus Urkunden ersichtlich eine Irrung wegen des Zolles zu

Mainz mit Reinhardt , Herrn zu Westerburg und Schaumburg,

in den Jahren 144« und 144g. ^

§- 5.

Die Stabt Friedbcrg und die Reichssteuer zu Frankfurt

am Main war dem König Günther und seinen Erben auf so

lange „von des Reichs wegen  in Pfandesweise versezt,

dis ihm mit Nordhaufen , Goßlar und den Renten und Gefallen

zu Mühlhausen vollendet und verrichtet . " " Schon bei Gün¬

thers Leben und noch mehr nach seinem Tode wußten die drei

Städte stch der Erfüllung der Verbindlichkeit , die Karl ihnen

.auferlegt hatte , zu entziehen . Dieses geht vorzüglich aus dem

Umstands hervor , daß Friedberg noch in dem folgenden Jahr¬

hundert im Bcsize des Schwarzburgischen Hauses sich befand . —

König Karl erließ eine Bekanntmachung , daß er dem Grafen

Heinrich , dem Sohne Günthers , Freiheit gegeben , alle Stucke,

welche die vorigen Kaiser von den Städten Gelnhausen , Goßlar,

Mühlhausen und Friedberg jemals verpfändet , wieder cinzulö-

sen. ^ An demselben Tage ( dem Mittwochen nach Petri und
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Pauli ) würbe eine andere Urkunde zu Frankfurt ausgcftrtigt,
eine Erklärung des Königs, daß Niemand auf die dem jungen
Grafen, von wegen seines Baters , verpfändeten Reichsstädte
einen Anspruch machen sollte. Die Stabt Friedberg huldigte
in äie llsaobi Lposwli dem Grasen Heinrich und dem Grafen
von Hohnstein. , '

Im Jahre 1419 wurde Hans von Büla nach Friedberg
geschickt, um I2Z8 Gulden, von 1417 und 1418 schuldiger
Steuer , einzufordern und die Huldigung von Neuem entgegen
zu nehmen. Man konnte die Schuld nicht ableugnen, schäzte
aber die Unfähigkeit die ganze Summe zu bezahlen vor. Die
Grafen erließen also der Stadt yz8 Gulden, und nur Zoo wur¬
den entrichtet. Die Huldigung ward am Freitage nach Marga-
rethcntag von Bürgermeister, Schöffen und Rath willig ge¬
leistet. ^

1431 am Freitage, der 10000 Ritter Lage, der heil. Mär¬
tyrer , verkauften die Grafen Heinrich Ernst und Eiliger von
Hohnstein an den Grafen Heinrich von Schwarzburg alle
Steuern , Renten, Zins, Zoll, Mannschaft, Gericht und alle
Gerechtigkeiten an Frankfurt, Friedbcrg, Gelnhausen,' an
Schloß und Stadt , imgleichen den Zoll zu Oppenheim oder
Mainz. 2? In einer Urkunde, 14Z2 ksria oexra xoot Valentini,
bekennt die Stadt Friedberg, daß die Grafen von Hohnstein sie
mit ihrem Lheile an die Grafen von Schwarzburggewiesen

sr
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hätten . " Graf Heinrich erließ nun auf 15 Jahre den Fried¬

bergern einen Lheil der Steuer . Sie betrug damals , unge¬

kürzt , 600 Gulden . ^

§. 6.

Die weite Entfernung Friedbergs von den Schwarzbur .gr-,

schen Erblanden mochte wohl der Hauptbcweggrund sein , daß

man den Entschluß faßte , die PfandschaftSrechte zu veräußern.

Die Grafen Heinrich der Aeltere ( 26. sag . und Jüngere

(28 . sgi - s ) erhielten zur Ausführung desselben die Erlaubnis;

des Kaisers Sigmund . Mit allen Herrlichkeiten , Nuzen und

Steuern wurde Friedberg für inoc» Gulden an den Erzbischof

von Mainz , Dietrich , und an die Grafen Eberhard von Epp¬

stein , Herren zu Königstein und Dietrich von Isenburg , Her¬

ren zu Büdingen , endlich auch an den Rath der Stadt Frank¬

furt , ihren Erben und Nachkommen , wiederkauflich überlassen.

Doch mußten die Grafen von Schwarzburg für sich und ihre Er¬

ben dem Wicderkaufe gänzlich entsagen , der allein dem Kai¬

ser und Reiche  Vorbehalten blieb . Der Kaufbrief ist datirt:

14ZÜ in vigilis ornniniri 8snatov . Die versiegelten Kaufbriefe

wurden bei dem Rathe von Erfurt niedergelegt . ^

Bis zu diesem Verkaufe hatte Jeder , der das Friedberger

Bürgerrecht gewinnen wollte,  auch schwören müssen ; „ gedruw

und holt zu sin mit der Bantschafft gein unfern Herrn von

Schwartzburg . " Nun geschah dieses Gelöbniß den Käufern . "



Hernach verkaufte Churmainz seinen Anthcil an die Burg

Friedberg . Die Eidesformel enthalt daher auch eine Verpflich¬

tung des neuen Bürgers gegen den Burggraven und Buwe-

meister von der Burgmann wegen zur Bürge Fricdberg . "

Auch Isenburg und Eppstein überließen ihre Rechte an die

Burgmannschaft , und so ward blos dieser und dem Frankfurter

Rathe Treue geschworen. ??

Aus einem Antwortschreiben des Grafen Heinrich von

Schwarzburg an den Churfürsten von Mainz von 1436 sieht

man , Laß nie die Wurgmänner , sondern nur die Bürger den

Grafen von Schwarzburg gehuldigt haben . Daher , schreibt der

Graf , könne er auch die Burgmannen nicht zur Huldigung an-

halten ; er wolle aber auf den Sonntag nach Exaudi seine

Räthe nach Erfurt schicken, um die Pfandschaftsbriefe bei dem

dortigen Rath zu hinterlegcn u . s. w. ( In einem anderen

Briefe von 1437 keria Quarta post LliaA. bekennt der Erfurter

Rath den Empfang . ) ^

In den folgenden Zeiten entsprangen aus diesem Pfand-

schaftsverhältniffe zwischen der Stadt und Burg Friedberg viele

Streitigkeiten , deren Darstellung nicht in die vorliegenden Bei¬

träge gehört . 2'

8- 7-
König Karl hatte Günthern , wie oben schon erinnert,

die Stadt und Burg Gelnhausen  in einer eigenen Urkunde
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(Mainz am Freitage nach 6orx . ELri -ti 1349 ) verpfändet , -̂>

sie zur Huldigung angewiesen , und nach Günthers Tode sich

verpflichtet , sie innerhalb eines Jahres von der Pfandschaft zu

befreien . ^ Erfülle er seine Zusage nicht , so wolle er nach

Verlauf dieser Zeit in Frankfurt , Wezlar oder in das Haus zu

Friedberg einrciten und dort einliegen und bleiben , bis er die

Stadt gelöset. Sie solle übrigens in ihren Freiheiten geschüzt

werden , gleich als wenn sie unversezt wäre , und künftig nicht

als Pfand betrachtet werden . ( Urk. . Frankfurt 1349 des nechsten

Sontags vor St . Ivliannis Lsptist . ) Bürgschaft für Karl leiste¬

ten Friedrich , Bischof zu Bamberg , Albrecht , Bischof zu Würz¬

burg , und Johann , Burggraf von Nürnberg , in einer Urkunde

am St . Johannes - Abend ausgestellt , Stadt huldigte

dem Grafen Heinrich und des Königs übrigen Erben am Frei¬

tage nach St . Johannis . Vom Jahre 1379 am St . Gertruden-

Tage findet sich ein Huldigungsbrief für den Grafen Ulrich von

Hohnstein . ^

Auch nach Gelnhausen wurde 1419 Hans von Büla im

Namen des Grafen Heinrich von Schwarzburg und der Grafen

von Hohnstein gesendet , um die Huldigung zu empfangen . Ein

Befehl des Kaisers Sigmund ging voran . Am Freitage nach

Jacobi huldigte der Skadttath , und einen Tag hernach die

Burggrafen / Baumeister und Burgmänner . Sie gelobten den

Grafen Treue und ihrer mit der Burg zu warten ; diese vcr-



sprachen ihnen jährlich auf Martini 40 Rhein. Gulden von der
Pfandschaft und Stadtsteuer . Sie sollten dieses-Geld zur Er¬
haltung der Burg und Löhnung der Wächter anwenden, b»

Die Bürger hielten für ihren eigentlichen Oberherrn den
Kaiser und nicht die Pfandinhabcr . Nach den oben Z. Z. aufge¬
stellten Ansichten war ihre Meinung richtig. In einem Schrei¬
ben an Rudolph von Eleen, 1421 am Sonntage nach St . Ulrich-
Tag , sagen Bürgermeister und Rath ausdrücklich: „ Als Du
denn des Heil. Nichs Manne und Burgmannc bist, und wir
desselben Richs Unterthanen sin; So wollen wir Dir des Rech¬
ten darumb gehorsamb sin, vor unserS allergnadigsten Lieben
des Römisch Königs Gnaden oder seiner Gnaden Rad " u. s. w. ^

Vom Jahre 1400 findet sich eine am St . Martins - Tage
ausgestellte Bescheinigung der Grafen Ulrich, Heinrich und Diet¬
rich von Hohnstein und der Grafen Heinrich und Günther von
Schwarzburg , daß die ehrbaren weisen Leute, Bürgermeister,
Schöffen und Rath zu Gelnhausen die gewöhnliche Steuer und
Gülde , 326 Pfund und Schilling Heller Wehrung^ richtig
bezahlt. ^ Wenige Lage hernach ( den Sambstag nach Sanct
Elizabcten Tag ) gebot König Ruprecht den .GelnhauserN, dem
Edlen Johann von Isenburg , Herrn zu -Büdingen , zu huldigen
und zu schwören. Der gewöhnliche Eid enthält den Zusaz : doch
unschädlich uns an solcher Pfandschaft, als wir unfern:Herrn



Von 'Schwarzburg und von Hohnstein von des heil . Reichs wegen

verpfändet sind. ^

Z- S>

- ' Als am 20. August Wenzels Absezung und Ruprechts

Wahl erfolgt , waren mehrere Stande dem Böhmen getreu ge¬

blieben . Daß zu diestn auch die Grafen von Hohnstein und von

Schwarzburg gehörren , sagt ei» Brief des Königs Ruprecht an

die Bürgerschaft von Gelnhausen . Zur Strafe nimmt er den

Grasen die Steuer und befiehlt sie ihm zu entrichten . ^

Jahr vor seinem Kode wird von Neuem die Stadt aufgefordert,

die gewöhnliche Steuer an seinen Kanzlar , Bischof Raban zu

Speier , zu zahlen . ^

Fünf Iahte hernach verlangt König Sigmund die Aus¬

zahlung der Steuer an seinen Rath , den Grafen Eberhard von

Nellenburg , und an seinen Protonotar und Sckretarius Johan¬

nes Kirchen , damit sic dieselbe zur Bestreitung der Ausgaben

auf einer Gesandtschaftsreise benuzen könnten . Wie viel

Schwankendes und Unbestimmtes in dem Reichspfandschaftswesen

geherrscht , und daß am kaiserlichen Hofe nie dem Grundsaze des

Eigenthumsverlust .es durch Verpfändung Beifall geschenkt wor¬

den , welch eine geringe Sicherheit den Pfandinhabern die

Rcichspfander gewahrten - erhellt zur Genüge aus den eben mit-

getheilten Beispielen - .



h. y.
Derselbe Grund , der die Veräußerung Friedbergs herbei¬

führte , mag auch Veranlassung gewesen sein, daß Graf Hein¬
rich von Schwarzburg die Stadt Gelnhausen im Jahre 1435
gleichfalls .feil bot. Für 6övo Rhein. Gulden kam sie in den
Best; des Churfürsten Ludwr'g , Pfalzgrafen bei Rhein , und des
Grafen Reinhard von Hanau ;, doch mit Vorbehalt der Wieder¬
einlösung. Der Kaufbrief ist ansgefertigt ! am .Himmebßsh-rtL-
Tagc. Kaiser Sigmund ertheilte die Westätigungsurkunde"
und den Befehl zur Huldigung ^ am. .Sonntage ; -vor 'S . Lau¬
rent» M Brünn in Mähren ; Graf Heinrich üstergab die Stadt
und Burg am Dienstage nach Dionysir und sprach sie los hon
den bisher ihm schuldigen Leistungen̂ " Gegenseitige Verschrei¬
bungen der Käufer und der Stadt erfolgten am Dienstage vor
St . Gallen - Lage . ^ Der Pfalzgraf Ludwig forderte di« Geln-
h.äuser auf , die Steuer , welche sie ihm und dem Grafen Rein¬
hard von Hanau jährlich zu entrichten hätten , diesem und fei¬
nen Erben so lange allein zu bezahlen, bis er oder seine Nach¬
kommen an Hanau Zc>oc> gute Rhein. Gulden bezahlt haben
würden; Heydelberg, 8-rddnto post Leut. Lirnonis st lluärw Lpo-
svol. 1435. "" Die Stadt bezahlte dem Grafen Reinhard von
seiner eigenen Halste 1000 Gulden ab , laut seiner Quittung,
1435, keriu z Proxima vor St . Gallen - Lage. 4S In dem fol¬
genden Jahre wurden des Kontraktes wegen, wie Zovius  "
erzählt, einige versiegelte Briefe ( die Urkunde  ist ausgestellt



zu Heidelberg Montags nach Michaelis ) bei dem Rath zu Er¬

furt niedergelcgt , mit der Verabredung , daß sic keinem Theil,

ohne Wisse» und Wille » des anderen , sollten ausgcliefert wer¬

den , und derjenige von den Kontrahenten ^ welcher ihrer be¬

dürfe , Kaution leiste , sie richtig zurückzusenden : Pfalzgrast

Ludwig mit den Städten Heidelberg und Winshcim , Graf Hein¬

rich von Schwarzburg mit Arnstadt und Gondershausen , Graf

Reinhard mit Hanau und Babenhausen,

Die Pfanbschaft blieb bei beiden Hausern , und TenzelS

Nachricht , daß sie an den Pfalzgrafen allein gekommen , ist

unrichtig . "

Kaiser Maximilian erhielt im Jahre 1499 noch 6000 Gul¬

den von den Grafen Philipp und Reinhard zu Hanau auf die

Pfandschaft vorgcschossen. ^ Des Grafen Günther von Schwarz¬

burg ( Z8- ) Tochter , Katharina , wurde 1496 mit Reinhard,

Grafen von Hanau und Münzberg , vermahlt . Bei dieser

Gelegenheit entsagte das Haus Schwarzburg der vorbehaltenen,

Wiedereinlösung Gelnhausens auf ewig ; der Kaiser Maximilian

ertheilte seine Bestätigung dieser Berzichtleistung bald her¬

nach. ^ — 1746 kaufte Hessen - Kassel den Pfälzischen  An-

theil an sich für 12000 Gulden . Schon vorher hatte Gelnhausen

über ihre Unmittelbarkeit einen Rechtsstreit geführt , der den

Wohlstand der Stadt ( der durch die Schwedischen Verwüstungen
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im dreißigjährigen Krieg« bereits sehr gestört war) säst ganz
untergrub, und noch lange fortdauerte, "

§. io.
Ueber das Verhältnist, in welchem die verpfändete»

Reichsstädte Nordhausen, Goslar und Mühlhausen( die Ein¬
künfte der leztgenannten) zu ihren Pfandhcrrn gestanden, istes selbst Männern, die dem Zeitalter der Verpfändung näher
waren oder denen der Zugang zu den Archiven gestartet, nicht
gelungen, hinreichende Aufklärung zu erhalten. Nur über
Nordhauscns Schicksal findet sich in Jovius  Chronik" Einiges
ausgezeichnet. Er erzählt gämlich im Leben des jungen Grafen
Heinrich: Nordhausen habe sich iZHi auf Karls Befehl von der
Pfandschaft frei gemacht. In der Urkunde, ausgefertigt zu
Prag am St . Marien Magdalcnen- Lage, heißt es: „ die
Stadt solle sich mit dem Grafen Heinrich und dessen Vormün¬
dern also vereinen, daß sie ihm zu danken hätten, und die
Pfandinhaber Rordhauscn der Pfandschaft ledig sagten, so daß
die Stadt künftig ohne Anspruch bei ihm und dem Reichs blei¬
ben möge. " Kurze Zeit hernach verpfändete Karl sie für 2oock
Schock großer Prager Pfennige an den Landgrafen Friedrich zu
Thüringen. Eine andere Mittheilung des Schwarzburgischeu
Chronisten im Leben Heinrich 17, mag hier gleichfalls eine»
Plaz erhalten, da des Umstandes, den sie enthält, sonst wohl
nirgends gedacht worden. Der genannte Gras Heinrich und
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Graf Ulrich von Hohnstein suchten 1362 von Karln die Stadt

Nordhausen für die anderen entfernteren Pfandfchaften wieder

pfandweise zu erhalten. Der Erzbischof Dietrich von Magde¬

burg unterstüzte ihr Gesuch, und in einer Urkunde ( Lroppau

am St . Servatii - Tage ) ward cs gewährt; doch mit der Be¬

dingung, daß die Grafen Heinrich und Günther und die Grafen

von Hohnstein dem Kaiser 2000 Schock breiter Pragischer Gro¬

schen leihen sollten, um die Stadt ( vom Landgrafen Friedrich)

zu lösen. Allein die Verschreibung blieb ohne Folgen; wahr¬

scheinlich, weil man zu dem Darlehn nicht geneigt war. l

Ob die anderen Städte sich durch Bezahlung einer Sum¬

me Geldes von der Pfandschaft befreit, ob und auf welche Weise

sie in Schwarzburgischcm Besize gewesen, findet sich in den be-

nuzten Urkunden und Geschichtsbüchern nirgends angedeutet oder

erzählt. In der «Zessionsurkunde der Grafen von Hohnstein an

das Haus Schwarzburg von 14Z1 ist ihrer durchaus nicht ge¬

dacht. " I . M. Hcineccius,  der das Pfandschaftsverhalt-

niß am richtigsten aufgefaßt hat , bemerkt: OblanZuissa äs-

nnnn viUoinr naAotinrn , riglniäani Oornitss ZcbvvarrbnrAensss

nrbes bas in sua tanuisss potsstats nnsHuain IsZuntur . 8i

eoujsctnras locus , aers baao LcbevarrbnrKsnsinin snra aas

reckeinisss creäiäerirn , rxnocl iainsn aikirins .ro rnonnrnsntis

äestitntns vix ansiin . Oarolus certs Oaasar transaato abbina

biannio oinnia civitatis nostras privilaAia aZraZio Oiplomats ^
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rstL Uaduit , luoulsnio inäimo , SokîvarLbni -Aansem unusam
jnm tum kuisse all liguilluin ^ srlluatam.

8 > H-

König Karl versezte zur Sicherheit für Nordhausen , Goß-
lar und die Einkünfte von Mühlhausen , außer Friedberg auch,
wie oben erzählt worden , die Rcichsstcuer der Stadt Frankfurt
am Main . Die hierher gehörigen Worte des Sühnbriefes sind
folgende : „ Auch setzen wir ihme zu rechtem Pfand aller uns
und des Reichs Gülde und Steuer , die wir und das Reich ha¬
ben zu Frankenfurt , und darüber sollen die Bürger zu Fran-
ckcnsucth ihren Brieff geben , mit ihrer Stadt - Znsiegel dem oft¬
genanten Grafen Günthern , seinen Erben und den obgenannten
seinen Freunden , dieselbige Steuer und Gülde gütlichen geben
und lassen gefallen . " Die Versicherung an Günthers Sohn,
den Grafen Heinrich , 1Z49 am St . Veits - Tage , sagt dasselbe,
und Günther , in der Berzichtleistungsurkunde und Pslichtcnt-
bindung des Frankfurter Nalhes : „ das sie uns und unfern erben
jerliche ire gewonlichen sture snllent rcychen , alse die Bryffe be-
sagent , die wir und sie undcr eynander darubir Han gegeben." "
Daraus ist denn die Erdichtung entstanden , die Reichsstadt
Frankfurt selbst  sei an Günther verpfändet gewesen. Die
Neichssteuer der Stadt Frankfurt blieb noch lange Zeit dem
Hause Schwarzburg , wie mehrere in den Archiven befindliche
Urkunden , namentlich Anweisungen der Kaiser Wenzel und Sig-

1



munb von izy6 , 1415 , 1431 ( für die Jahre 1431 , 1432 - 1433,

1434 ) u. 1437 ( für 1433 , 1434 , 1440 ) bezeugen. ^ Die

Steuer der Reichsstädte war früher eine bedeutende kaiserliche

Einnahme . Spater wurde sie durch mancherlei Ereignisse gerin¬

ger . Denn die Kaiser konnten lange aus freier Macht diese

Steuer verkaufen , versezen , oder gänzlich , für immer ober auf

eine gewisse Zeit , erlassen . Nicht selten wurde sie den Städten

selbst , die sie geben sollten , verpfändet . Die Einwilligung der

Ehurfürsten <von welcher jedoch bereits im igten Jahrhunderte

sich Beispiele finden ) wurde nothwendig durch den 2y. Artikel

der Wahlkapitul . Kaiser Leopolds.  Rach Karls ü. Kapitul.

sollen auch Fürsten und Stände sie gemeinschaftlich ertheilen.

Die Stadt Frankfurt bezahlte übrigens zu Ruprechts Zeiten

„1114 Pfund Heller mynder verdhalbs Schillings Heller Francs.

Wehrung " an Reichsstädte - Steuer , wie aus dem noch vorhan¬

denen Verzeichnisse zu sehen. ( Friedbcrg bezahlte nach dem¬

selben 600 Gulden , Gelnhausen 362 Pfund Heller . )
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41. Im Kaufbriefe stehen die Worte : „ verkauft, verschrieben und

ingeben; " in der Bestätigung: „ verpfändet und zu einem Wiederkauf
verkauft und versetz. " S - diese Urkunden in der gründlichen voänetion,

wodurch gezeigt wird I. , was es mit der Reichs- Pfandschaft Gelnhausen
vor eine c gentliche Bewandniß habe u. s. w. 1707. 1. S . 4. u. 5.

42. Urkunde.

4z. Urkunde.

44. Lünig  a . a. O. S . 807. u. 8°8. kl». XI.IIX. u. XHX.

4g. Lünig a. a . L>. S . 809. kko. l,.

4b. Ureviar . klbron . Uelrtbrrs . S . YA.

47. Iowius  x . 48z. '

48. Monatl . Untevred. Jul . iky6. S . 6ZF. Lovlus  x . 45z. scheint

die Sache irrig,dargesteilt zu haben. — Daß Kaiser Karl an den Grafen

Heinrich von S chw a r ze n berg,  die . Stadt verpfändet und i4zx



von diesem die Reichsxfanbschaftverkauft sek, ist eine leicht zu berichti¬
gende Verwechslung in Rühs  Gesch . des Mittelalters . S . 6«s.

. - eg. Urkunden in der oben angef. Grünbl. veäuot . v. 1707. S . -.S»

zo. Lsvius  x . 6zi.

51. Nachricht von der wahren Beschaffenheit der Reichs- Pfandschast
Gelnhausen. Beilage K». XX. Fader  Europ . Staats - Canzlci, Th.
78. S . «05.

52. PH. W. GerSen  Reisen durch Schwaben., Baiern u. s. w.
Th. 4. Worms 1788. S . zz6. Biele für die Geschichte der Reichs-
Psandschaflen wichtige Deduktionen sind durch die Gelnhäuser Rechtssache
veranlaßt. Dis Bcnuzung der angeführten verdanke ich der trefflichen De¬
duktionensammlungder Hamb. Stadtbibliothek. — Den Gang des Pro¬
zessess. m. bei Fab er Th. 67. S . 426—4Z7. Th. 7S. S . 174—sio.
Th. 78. S . 198—240. Th. 79. "S . 98—izL.

AZ- e . Z59. u. x. Z7L--

54. Urkunde bei Lovius  x . Z75.

55. S . oben §. 5. und Gelnh.  vcSuction «. , 707. S . Z2.

gS. Lünig  a . a. O. S > 85S-

57. 6n-lar. l . 0. x. Z4?-

88. Urkunden.

zy. Laut des mir vom Herrn Professor Hesse  mitgethsiltcn Ber-
zeichnisses. Einen Versuch der Frankfurter , sich ihren Verpflichtungen ge¬
gen die Grafen zu entziehen, erzählt Zovius (in  der Hohnstein. Gesch.
S . 82 f. > nach einer, im Z. 1414 Dienstags nach dichivitukir Mari«
von dem Grafen Ulrich von Hohnstein, Herrn zu Heldrungen, ausgestrtl-



trn Urkunde. Vergl. Heyhenreich ' s Höhnst. Gesch. I. I. 8ect. l.

c. xm. §. -z.

tbo. Beilage Lir. ^k. NI /lei-m. 7t a.isertinneZ 7. L cke

etoura imger . orllinsria oivieal-uin Irvgsrii Laie. 2. (>vv17 ^1. 4.
und in K. H. Lang ' s Entwickl. der teutsch. Steuerverf . S . 157. Die

gründliche Abhandlunĝ des gelehrten non Engelbrccht  ist bei einer
Darstellung der Deutschen Stadtcgeschichte vorzüglich zu berückstchtigen.
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